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weitere für die politisch-operative Tätigkeit des MfS möglicher
weise bedeutsame Fakten und Zusammenhänge umfassend abzuschöpfen 
und für die politisch-operative Arbeit des MfS nutzbar zu 
machen.

Bei der Durchführung dieser politisch-operativen Auswertungs
tätigkeit im Zusammenhang mit der Durchführung von Beschul
digtenvernehmungen müssen jedoch Besonderheiten beachtet wer
den, um jederzeit ein gesetzlich unanfechtbares Vorgehen des 
Untersuchungsführers bei solchen Auswertungsmaßnahmen zu ge
währleisten .
Einerseits ist davon auszugehen, daß die Gewinnung von In
formationen entsprechend der Aufgabenstellung des MfS sich ge
setzlich aus dem Verfassungsauftrag des MfS begründet, also 
prinzipiell zulässiger ist.
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Andererseits ist jedoch zu beachten,/ daßisdiese Auswertungs- 
tätigkeit oftmals keine oder nur ©8tTarnte Bezüge zum Gegen- 
stand des Ermittlungsverfahrens hat/und außerdem aus poli
tisch-operativem Interesse die diesbezüglichen Aussagen des
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Beschuldigten nicht Bestandteil des Ermittlungsverfahrens 
werden sollen . > 'v
Daraus ergibt sich, daß die Realisierung von Auswertungs-"j-. %maßnahmen mit dem Beschuldigten im MfS grundsätzlich auf zwei 
Hauptwegen erfolgen kann

1. durch Auswertungsvernehmungen mit dem Beschuldigten, wenn 
Inhalt und Umfang des Vernehmungsgegenstands unter Zu
grundelegung von § 101 (2) StPO einen Zusammenhang zum Er
mittlungsverfahren begründbar machen

2. durch operative Befragungen des Beschuldigten oder form
lose Gespräche mit ihm. in der Regel verbunden mit der 
Anfertigung von Aufzeichnungen durch den Beschuldigten 
oder den Untersuchungsführern.

Auf die Möglichkeiten der Gewinnung und Dokumentierung poli
tisch-operativ bedeutsamer Informationen soll im folgenden im


